
 
 

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) 
 
 
1. Wie viele medizinische Gutachter waren 2018 und 2019 für die einzelnen 

Sozialversicherungsträger tätig? (bitte nach Trägern und Jahren und 
Bundesländern gegliedert anführen) 
 

  2018 2019 

Burgenland 2 2 

Kärnten 38 38 

Niederösterreich 34 27 

Oberösterreich 58 58 

Salzburg 56 55 

Steiermark 79 76 

Tirol 73 69 

Vorarlberg 31 29 

Wien 54 56 

Anzahl Gutachter 
gesamt 425 410 

 
 
2. Wie viele medizinische Gutachter waren dabei 2018 und 2019 bei den 

einzelnen Sozialversicherungsträgern angestellt und 
 
 

  2018 2019 

Anzahl der angestellten 
Gutachter in den 
chefärztlichen Stationen  23 23 

 
wie viele Gutachten wurden über Werkverträge zugekauft? 
 

  2018 2019 

Anzahl der erstellten 
externer Gutachten  15.315 14.688 

 
 

 
3. Wie viele medizinische Gutachten wurden 2018 und 2019 erstellt bzw. wie 

viele medizinische Begutachtungen wurden durchgeführt?  
 
 

  2018 2019 

erstellte und 
durchgeführte 
Gutachten gesamt 18.140 17.558 
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Für das Jahr 2019 kann diese Frage nicht abschließend beantwortet werden, da mit 
01.01.2020 die Versichertengruppe der Selbständig Erwerbstätigen an die 
Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS) übergeben wurde. In diesem 
Zusammenhang wurden auch die Daten dieser Versicherten, und somit Angaben zu 
bereits vor diesem Stichtag vorgenommenen Begutachtungen, übergeben. 

 
Wie viele davon führten zu positiven Ergebnissen, wie viele Anträge wurden 
abgelehnt? 

 
Die Frage, wie viele Begutachtungen zu positiven Ergebnissen führten bzw. wie viele 
Anträge abgelehnt wurden kann seitens der AUVA nicht beantwortet werden, da der 
Begriff „positives Ergebnis“ in diesem Zusammenhang nicht existent ist. Im Rahmen des 
Leistungsfeststellungsverfahrens, in das Begutachtungen einfließen können, wird eine 
Minderung der Erwerbstätigkeit (MdE) in Prozent ermittelt. 
 
 
4. Welche Kosten wurden für medizinische Gutachten 2018 und 2019 aufgewendet (bitte 

nach Bundesländern gegliedert anführen)? 

 

  2018 2019 

Burgenland 4.362,92  2.893,92  

Kärnten   252.473,74   231.077,08  

Niederösterreich 182.688,89    165.963,30  

Oberösterreich   717.112,86    697.158,21  

Salzburg   254.363,20    244.415,46  

Steiermark   475.275,50    459.255,14  

Tirol  353.851,22    326.825,62  

Vorarlberg  132.370,63      97.504,01  

Wien  216.951,03    272.732,81  

Gesamtergebnis €  2.589.449,99  2.497.825,55  

 
 
5. Was kostet eine beauftragte medizinische Begutachtung im Durchschnitt? 
 

Honorar 
Durchschnitt 

2018     
169,08 

2019 
170,06 

 
 
Die Kosten für medizinische Begutachten werden in der Honorarordnung des 
Dachverbandes der Sozialversicherungsträger sowie in einer entsprechenden 
Dienstanweisung der AUVA geregelt. Durch diese werden die Richtlinien in der 
Honorarlegung festgelegt. Je nach Fachrichtungen sind unterschiedlich hohe 
Aufwendungen für die Erstellung eines Gutachtens durch Spezialuntersuchungen oder 
Tests mit medizinischen Geräten erforderlich, welche nach dem „BVA-Tarif“ (aktuelle 
Richtlinien) abgerechnet werden. 
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